
 

 
Wahl der Prüfungsgebiete zur Reifeprüfung 2019 

 
 
Name:_______________________________________ Klasse:__________ 
 
      
   

Schriftliche Klausur: 
 
X Deutsch ist verpflichtendes schriftliches Prüfungsfach. 
 
Schriftliche Klausurprüfung: zwei oder drei der folgenden Prüfungsgebiete:  
 
  Englisch 
 
  Angewandte Mathematik 
 
  Angewandte Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 
___________________________________________________________________ 
 

Mündliche Prüfung: 
 

1. Jenes Prüfungsgebiet, das schriftlich nicht gewählt worden ist. 
 
  Englisch 

 oder 
  Angewandte Mathematik 

 oder 
  Angewandte Betriebswirtschaft und Rechnungswesen 

 oder 
 keines, weil schriftlich in vier Prüfungsgebieten angetreten 
 

2. Fachkolloquium: (eines auswählen) 
 
 die besuchte schulautonome Vertiefung 

Mode – und Produktionstechniken   
      Modemanagement und Design   

oder 
 Mode- und Kunstgeschichte, Trendforschung und Textiltechnologie  
oder 
 Textiltechnologie und Schnittkonstruktion und Modellgestaltung 
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3. Wahlfach: (eines auswählen) 
 
Die besuchte schulautonome Vertiefung 

Mode – und Produktionstechniken   
      Modemanagement und Design   

oder 
 Geschichte und Politische Bildung 
oder 
 Prozessgestaltung und Qualitätsmanagement 1 

oder 
 Kultur und gesellschaftliche Reflexion2 

oder 
 Textiltechnologie 
oder 
 Schnittkonstruktion und Modellgestaltung 
oder 
 Religion 
oder  
 Ethik 
 
 
Graz, am ____________________ 
 
 
Unterschrift der Schülerin: _____________________________________ 
 
 

1 Prozessgestaltung und Qualitätsmanagement umfasst die Pflichtgegenstände „Projekt- und Qualitätsmanagement“ 

und „Prozessgestaltung und Prozessdatenmanagement“. 

 

2 Kultur und gesellschaftliche Reflexion umfasst die Bereiche „Zuhören und Sprechen“ und „Reflexion“ des 

Pflichtgegenstandes „Deutsch“. 


